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HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 10 MONTAG, DEN 24. MÄRZ 2003

Tag I n h a l t Seite

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Lurup 56 für den Geltungsbereich
westlich Jevenstedter Straße, zwischen Kleiberweg und
Fahrenort (Bezirk Altona, Ortsteil 219) wird festgestellt:

Das Gebiet wird wie folgt begrenzt:

Kleiberweg – Jevenstedter Straße – Fahrenort – West- und
Nordgrenze des Flurstücks 136, Nordgrenze des Flur-
stücks 135, West- und Nordgrenze des Flurstücks 4958 (alt:
2480), Westgrenze des Flurstücks 140 der Gemarkung Lurup.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienst-
stunden kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie
gegen Kostenerstattung erworben werden.
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Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Verordnung

über den Bebauungsplan Lurup 56

Vom 3. März 2003

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBl. 1997 I S. 2142, 1998 I S. 137),
zuletzt geändert am 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 2852), in
Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), § 81 Absatz 1 Nummer 6 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 1. Juli 1986 (HmbGVBl. S. 183),
zuletzt geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347,
353), § 6 Absätze 4 und 5 des Hamburgischen Naturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 7. August 2001 (HmbGVBl. S. 281),
geändert am 17. Dezember 2002 (HmbGVBl. S. 347, 353), 
§ 4 Absatz 3 des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes vom
25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 261), geändert am 16. November
1999 (HmbGVBl. S. 255), Artikel 9 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Senats zur Änderung, Ergänzung oder Auf-
hebung von Gesetzen über Bebauungs- und Landschaftspläne
und zur Weiterübertragung dieser Ermächtigung vom 11. Juni
1997 (HmbGVBl. S. 215, 231, 232), Artikel 9 des Gesetzes über
die Zustimmung der Bezirksversammlungen zur Änderung,
Ergänzung und Aufhebung von Gesetzen über Bebauungs-
und Landschaftspläne vom 4. November 1997 (HmbGVBl.
S. 494, 511, 512), geändert am 1. Dezember 1997 (HmbGVBl.
S. 524), sowie § 1 Absatz 2, § 2 Satz 1 Nummer 2, § 3 Absatz 2,
§ 4 und § 5 Buchstabe a der Weiterübertragungsverordnung-
Bau vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 134) wird verordnet:
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2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein
Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich sind
a) eine Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-

mern 1 und 2 des Baugesetzbuchs bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften

und
b) Mängel der Abwägung,

wenn sie nicht in den Fällen des Buchstabens a inner-
halb eines Jahres, in den Fällen des Buchstabens b
innerhalb von sieben Jahren seit dem In-Kraft-Treten
des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem örtlich
zuständigen Bezirksamt geltend gemacht worden sind;
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:
1. In den Wohngebieten an der Straße Fahrenort sind durch

geeignete Grundrissgestaltung die Wohn- und Schlaf-
räume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen.
Soweit die Anordnung von Wohn- und Schlafräumen an
den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist,
muss für diese Räume ein ausreichender Lärmschutz durch
bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außen-
wänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden.

2. Im allgemeinen Wohngebiet werden Ausnahmen nach § 4
Absatz 3 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), ausgeschlossen.

3. In den Wohngebieten gelten nachstehende gestalterische
Anforderungen:

3.1 Auf den mit „(A)“ und „(C)“ bezeichneten Flächen sind
nur Dächer mit einer Neigung zwischen 30 Grad und
45 Grad zulässig; für die Dachdeckung sind rote Dach-
pfannen zu verwenden.

3.2 Putzbauten sind in hellen Farbtönen auszuführen; bei
Verblendung mit Vormauersteinen sind rote Ziegelsteine
zu verwenden.

4. Flachdächer oder flachgeneigte Dächer bis zu einer
Dachneigung von 14 Grad sind mit einem mindestens 8 cm

starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen
und zu begrünen. Außenwände von baulichen Neben-
anlagen sowie Stützen von Carports sind mit Schling- oder
Kletterpflanzen zu begrünen, je 2 m Wandlänge ist min-
destens eine Pflanze zu verwenden.

5. Eine Überschreitung der Baugrenzen durch Treppenhaus-
vorbauten, Erker, Balkone, Loggien und Sichtschutz-
wände kann bis zu 1,5 m zugelassen werden.

6. Auf der mit „(A)“ bezeichneten Fläche des reinen Wohn-
gebiets darf die festgesetzte Grundfläche der baulichen
Anlagen von 120 m² für Nutzungen nach § 19 Absatz 4 der
Baunutzungsverordnung mit Ausnahme der Zufahrten bis
zu einer Grundfläche von 160 m² überschritten werden.

7. Zur Erschließung der rückwärtigen Grundstücksteile der
Flurstücke 122 bis 124, 5002 (alt: 125), 126, 127 sowie 131
und 132 der Gemarkung Lurup sollen gemeinsame Grund-
stücksüberfahrten angelegt werden.

8. In den Baugebieten sind Geh- und Fahrwege sowie eben-
erdige Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau
herzustellen.

9. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte einheimische Laubgehölze zu verwen-
den. Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang
von mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stamm-
umfang von mindestens 14 cm, in 1 m Höhe über dem
Erdboden gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich dieser
Bäume ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens
12 m² anzulegen.

10. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist je vier Stellplätze ein
großkroniger Baum zu pflanzen. Ebenerdige Stellplatz-
anlagen sind mit Hecken einzufassen.

11. Für die zu erhaltenden Bäume sind bei Abgang Ersatz-
pflanzungen vorzunehmen. Außerhalb von öffentlichen
Straßenverkehrsflächen sind Geländeaufhöhungen oder
Abgrabungen im Kronenbereich festgesetzter Bäume
unzulässig.

12. Die Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft sind extensiv zu ent-
wickeln und zu pflegen. Sie sind maximal zweimal jährlich
zu mähen; die Düngung der Flächen ist unzulässig.

13. Die Neubebauung auf den mit „(B)“ und „(C)“ bezeich-
neten Flächen sowie das Kindertagesheim sind an ein
Blockheizkraftwerk oder an das Fernwärmenetz anzu-
schließen. In Bereichen, in denen ein Fernwärmeversor-
gungsnetz nicht besteht, können Feuerstätten für leichtes
Heizöl sowie gasförmige Brennstoffe, Sonnenenergie oder
Wärmerückgewinnungsanlagen zugelassen werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 3. März 2003.

Das Bezirksamt Altona
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